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Titel 

Vergabe IT-Aufträge - Gesamtlösung EDV Landwirtschaft und Natur (GELAN) 
 
Einleitung 

Die Kantone Bern, Freiburg und Solothurn betreiben gemeinsam zum Agrarvollzug als 
Agrarinformationssystem die "Gesamtlösung EDV Landwirtschaft und Natur (GELAN)". Das System der 
Synthesis Informatik AG läuft seit 1998. Viele Bauern beklagen sich über das benutzerunfreundliche 
System. 
 
 
Antrag (Die Anfragen sind knapp zu halten [max. 3 Fragen], keine Teilfragen erlaubt) 

Der Regierungsrat [oder die Justizleitung] wird gebeten, über folgende Angelegenheit des Kantons 
Auskunft zu erteilen: 
1. Wurde seit 1998 jemals das Agrarinformationssystem neu ausgeschrieben? 
2. Wurde der Auftrag für den Weiterbetrieb von GELAN in der Zwischenzeit freihändig neu vergeben? 
3. Wurde seit 1998 ernsthaft eine andere Lösung und/oder ein anderer Anbieter für ein 

Agrarinformationssystem evaluiert? 
 
 
Ort / Datum: 

Unterlangenegg, 30. Mai 2014 
 
 
 
Wir bitten Sie den Text via Email an folgende Adresse zu senden:  gr-gc@be.ch 
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Fristen 
Anfragen sind in derselben Session zu beantworten, wenn sie bis spätestens um 16.00 Uhr des ersten 
Sessionstags eingereicht werden, sonst auf die nächste Session hin (Art. 76 GO). 
 
Berichterstattung 
Der Regierungsrat informiert den Grossen Rat jährlich schriftlich (via Sammel-RRB) über den Stand der 
Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse und des Vollzugs (Art. 70 Abs. 2 GRG). 
Gestützt auf den Sammel-RRB befindet der Grosse Rat über die Abschreibung parlamentarischer 
Vorstösse und parlamentarischer Initiativen (Art. 70 Abs. 3 GRG). 


